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1626 Juli 2 . , Kappel A
VERGLEICH ZWISCHEN DEN ERBEN VON [HANS PETER] STEINER UND SECKEL-

MEISTER [JAKOB] ZUERCHER

In Anwesenheit von Ammann [Konrad III . ] Zurlauben , Hptm . Stöcker,

dem [Gotteshaus - ] Amtmann [von Menzingen ] , [Adam] Sibner [Signer ] t
und Seckeimeister Trinkler , alle aus Zug , einerseits und Junker

Vogt [Hans Heinrich ] Meyer von Knonau und dessen Amtmann von Kappel,

[Rudolf ] Wirz , anderseits , ist unter der Bedingung , dass die Erben
von Steiner damit einverstanden seien und Zürich das Flössen be¬

willige , folgende Uebereinkunft getroffen worden.
Seckeimeister Zürcher soll den Erben Steiners ihre Ansprüche

an Hauptgut und Zinsen bis zum 1 . Mai 1626 gerechnet im Betrage

von 835 guten rheinischen Gulden 35 ss samt den Unkosten wie

folgt durch Holzlieferungen abzahlen : Der Stamm solle 12 Zoll

(1 Werkschuh ) breit und 18 Werkschuh lang sein und pro Stück

14 gute Batzen gelten , was aber weniger als 12 Zoll , doch dicker

als 8 Zoll sei , davon sollen zwei für einen gerechnet werden.

Die Lieferungen müssten innert drei Jahren auf Gefahr und Risi¬

ken Zürchers erfolgen , wobei das Holz , wenn der Wasserstand

günstig sei , der Sihl bei Menzingen übergeben werden solle.

Damit jedoch die Steinerschen Erben , falls die Holzlieferungen
nicht zustande kämen , keinen Schaden erleiden müssten , sondern

mit barem Geld abgefunden werden könnten , sollten innert 14

Tagen "gnugsame Versicherung Gült und Bürgschaft " erfolgen.
Zürcher aber stehe es frei , das erste Holz noch in diesem oder



aber erst im folgenden Jahr zu liefern . Den Argumenten Zürchers,

das Holz werde zu wohlfeil eingeschätzt , konnten sich die Stei-

nerschen Anwälte nicht ganz verschliessen . Man sei ihm insofern

entgegengekommen , dass er die Schuld , die sich auf Martini 1626

auf ungefähr 900 rheinischen Gulden belaufen dürfte , bis zu die¬

sem Datum mit 704 rheinischen Gulden - jedoch an barem Geld -

begleichen könne . Damit wären dann alle Forderungen - Hauptgut
und Zinsen für die Jahre 1623 bis 1626 würden allein ca . 200

rheinische Gulden ausmachen - endgültig beglichen.

Sollte Zürcher das Flössen nicht gestatten oder aber die Stei-

nerschen Erben dem Vergleich nicht zustimmen , so bleibe es bei¬

den Vergleichspartnern offen , den Rechtsweg zu beschreiten.

Konzept ev . Kopie von Konrad III . Zurlauben [?]
AH 20 , 84- 85
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